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Verhandlungstermine Strafgericht Zug  

 

Verhandlungsort: Gerichtsgebäude, Aabachstrasse 3, 6300 Zug 

 

Hinweis 

Das Verfahren vor der Staatsanwaltschaft und dem Haftrichter sowie die Urteilsberatung aller Gerichte finden unter Ausschluss  der Öffentlichkeit statt. 

Soweit im Einzelfall nicht anders erwähnt, sind die in den Listen aufgeführten Gerichtsverhandlungen öffentlich.  

Einzelpersonen können ohne Voranmeldung eine Verhandlung besuchen, unter Vorweisung eines Personalausweises mit Foto am  Empfang des Gerichts- 

gebäudes. 

Schulklassen und andere Besuchergruppen haben sich vorgängig bei der Kanzlei des betreffenden Gerichtes anzumelden.  

Presse/Medien: Die Gerichtsberichterstattung richtet sich nach der Verordnung über die Gerichtsberichterstattung in der Zivil - und Strafrechtspflege vom  

18. Januar 2011. 

 

 

Datum 

 

Zeit 

 

Prozessthema 

 

von der Staatsanwaltschaft  

beantragte Strafe 

 

Prozess-Nr. 

 

SG: Kollegialgericht 

SE: Einzelgericht 

JG: Jugendgericht 

 19.12.2024  08.30 Uhr  versuchter Mord 

 Die Staatsanwaltschaft wirft der Beschuldigten zusammengefasst 

vor, im August/September 2023 dem Privatkläger in Tötungsab-

sicht zunächst Rattengift ins Essen gemischt zu haben, wobei die 

Menge dafür objektiv nicht geeignet gewesen sei. Alsdann habe 

sie ihm mit einer Hand-Sappie mindestens 21 Schläge gegen den 

Kopf und Oberkörper versetzt. 

 Freiheitsstrafe von 12 Jahren; ambulante 

Behandlung gemäss Art. 63 StGB; Lan-

desverweisung für die Dauer von 15 Jah-

ren (Art. 66a Abs. 1 lit. a StGB). 

 SG 2024 16 
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 13.05.2025  08.30 Uhr  Betrug, Urkundenfälschung 

 Die Staatsanwaltschaft wirft der Beschuldigten vor, ca. Ende März 

2020 beim Ausfüllen (oder Ausfüllenlassen) des Formulars «CO-

VID-19-Kredit» für eine Gesellschaft, für die sie als Geschäftsfüh-

rerin tätig und deren alleinige Gesellschafterin sie war, falsche An-

gaben gemacht und so die kreditvergebende Bank arglistig ge-

täuscht zu haben. Des Weiteren habe sie dadurch auch eine inhalt-

lich unwahre Urkunde geschaffen.  

 Bedingte Geldstrafe von 180 Tagessät-

zen zu CHF 150.00 sowie eine Verbin-

dungsbusse von CHF 6'750.00. 

 SE 2023 32 

 


